Selbstdeklaration/ Anmelde- und Abrechnungsformular für Schlachtvieh

-ist dem Begleitdokument beizulegen-
Name, Vorname:


Strasse:


PLZ/ Ort:


Telefon:


Annahmeplatz:


Datum:

Tier ID:
   Tag
/   Monat
/   Jahr

(Kleber)
Geboren am:

/
/


Abkalbedatum:

/
/


Trächtig seit:

/
/




In meinem Besitz seit:

/
/




	Eringer
	BIO Knospe
	BTS
	Raus
	QM
	IP-Suisse
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	


Beitrag : 250.-  (            150.-  (


Beurteilung durch die Kommission:
Laufnummer desTieres:

           VK  RV  RG  MT  OB                        C   H  T   A   X                     1   2   3   4   5                               Eingew.       Träch.
Kat. :   (    (   (    (     (  Fleischigkeit.  (  (  (  (  (   Fettgew.:   (  (  (  (  (  Gewicht:........... Abzug : ........%  /  ..........%
Schatzung : ............ Preis/kg : ...................   Hautabzug: …………….. Käufer: .......................................................................................
Selbstdeklaration/ Anmelde- und Abrechnungsformular für Schlachtvieh

-ist dem Begleitdokument beizulegen-

Name, Vorname:


Strasse:


PLZ/ Ort:


Telefon:


Annahmeplatz:


Datum:



Tier ID:
   Tag
/   Monat
/   Jahr

(Kleber)
Geboren am:

/
/


Abkalbedatum:

/
/


Trächtig seit:

/
/




In meinem Besitz seit:

/
/




	Eringer
	BIO Knospe
	BTS
	Raus
	QM
	IP-Suisse
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	


Beitrag : 250.-  (            150.-  (


Beurteilung durch die Kommission:
Laufnummer desTieres:

           VK  RV  RG  MT  OB                        C   H  T   A   X                     1   2   3   4   5                               Eingew.       Träch.
Kat. :   (    (   (    (     (  Fleischigkeit.  (  (  (  (  (   Fettgew.:   (  (  (  (  (  Gewicht:........... Abzug : ........%  /  ..........%
Schatzung : ............ Preis/kg : ...................   Hautabzug: …………….. Käufer: .......................................................................................
Kategorien

Folgende Beiträge werden gewährt:

a)  Kühe und Rinder die trächtig sind oder die vor weniger als 10 Monaten verworfen haben:
Fr. 250.-

b)  Rinder und Ochsen zwischen 10 und 30 Monaten:
Fr. 150.-

c)  Stiere zwischen 10 und 15 Monaten:
Fr. 150.-

Um Beiträge zu beziehen, müssen die Tierhalter folgende Forderungen erfüllen:

a. Der Landwirtschaftsbetrieb muss sich gemäss Produktionskataster im Wallis befinden. 

b. Jedes Tier muss auf der Tierverkehrsdatenbank registriert sein (TVD).

Die Anzahl der Beiträge pro Jahr ist auf 8 Einheiten pro Tierhalter limitiert.

Ausschlussgründe


In den folgenden Fällen wird kein Beitrag ausbezahlt:
a) Tiere, für die keine offizielle Abstammung oder Identität vorgewiesen werden kann, ausser Öchsen und Maststiere
b) Tiere, die seit weniger als 4 Monaten im Besitz des Verkäufers sind;

c) Kühe und Rinder, die seit mehr als 10 Monaten (Einschreibedatum) verworfen haben;

d) Tiere, die wegen Seuchen, Krankheit oder Unfall ohnehin geschlachtet werden müssen, oder deren Untauglichkeit zur Aufzucht infolge Missbildungen schon bei der Geburt feststand;

e) Tiere, welche von ihrem Eigentümer zurückgenommen werden.


Als Stichtag gilt das Datum der Anmeldung des Tieres bei der zuständigen Walliser Landwirtschaftskammer, vorausgesetzt, daß zwischen Anmeldung und Ausmerzung nicht mehr als 2 Monate verstreichen. 

Anmeldung

Das offizielle Anmeldeformular muß vom Tiereigentümer vollständig ausgefüllt und unterschrie​ben werden. Der Anmeldung sind folgende Dokumente beizulegen :

a) 
Kühe

- Vollständiger Abstammungs- oder Identitätsausweis


- Offizielle Abkalbungsbestätigung

b) 
Rinder (10 - 30 Monate)

- Vollständiger Abstammungs- oder Identitätsausweis


N.-B. für Tiere, die verworfen haben (inkl. Rinder)
Tierarztzeugnis mit dem Datum des Verwerfens oder Attest der Laboruntersuchung. Daraus muss hervorgehen, dass es sich nicht um Abortus Bang handelt. Auf dieses Zeugnis kann auf Antrag des Kantons nur dann verzichtet werden, wenn es sich um gealpte Tiere handelt, die laut BGM-Karte mindestens 6 Wochen vor der Alpauffahrt mit Erfolg belegt worden sind, sich jedoch nach der Alpabfahrt als unträchtig erweisen.

Die Dienststelle für Landwirtschaft ist ermächtigt, die Tiergeschichte bei der TVD AG einzusehen. Sollte es sich zeigen, dass das Tier nicht innerhalb der festgelegten Frist geschlachtet wurde, kann der Kanton beim Käufer den um 50% erhöhten Betrag der ausbezahlten Beiträge einfordern.  
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Der Tierlieferant bestätigt die Richtigkeit seiner Angaben:





Datum/Unterschrift: 	





Rasse :     SI  (     BV (     ER  (   RH   (   FT  (    And.  (

















Schaufeln. ……





Die Dienststelle für Landwirtschaft ist ermächtigt, die Tiergeschichte bei der TVD AG einzusehen. Sollte es sich zeigen, dass das Tier nicht innerhalb der festgelegten Frist geschlachtet wurde, kann der Kanton beim Käufer den um 50% erhöhten Betrag der ausbezahlten Beiträge einfordern.  





Angabe über Labels und tierfreundliche Stallhaltungssysteme (bitte ankreuzen): Für BIO-Tiere muss ein BIO-Begleitschein, für IPS- und QM-Tiere ein Zertifikat abgegeben werden.
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